
Genehmigungsfreie Anlagen 
Die Errichtung oder die Änderung von haustechnischen Anlagen wie z. B. Heizungs-, 
Wasserversorgung und Abwasseranlagen sind von der Genehmigungspflicht freige-
stellt (§ 66 BauO NRW). Vor Benutzung solcher Anlagen muss der Bauherr sich je-
doch vom Unternehmer oder von einem Sachverständigen eine Bescheinigung dar-
über ausstellen lassen, dass die Anlagen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften ent-
spricht. Diese Bescheinigung ist der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vorzulegen, 
sofern dies verlangt wird.  
 

http://www.bornheim.de/fileadmin/pdf/rathaus/Bauen/66_BauOnrw.pdf
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